
Anerkennung von Photovoltaikanlagen gemäß § 7 Ökostromgesetz 

An das 
Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Abteilung VIb - Wirtschaftsrecht 
Landhaus 
6900 Bregenz  
E-mail: wirtschaftsrecht@vorarlberg.at 
 

Antrag auf Anerkennung von Photovoltaikanlagen 
gemäß § 7 Ökostromgesetz 

 

  auf den Top up des Landes zum Investitionszuschuss im Rahmen der 
      Förderung des Klima- Energiefonds (für private Anlagen bis max. 5 kWp) 

Anlagenbetreiber: 

Name       

PLZ, Ort       Straße,Nr       

Telefon, Fax       E-mail       

Anlagenstandort: 

PLZ, Ort       Straße,Nr       

oder GrundstücksNr, Katastralgemeinde        

Wurde am angegebenen Standort bereits eine 

Ökostromanlage anerkannt? 
Ja   Nein  

Anlagendaten der Photovoltaikanlage: 

Installierte Leistung (nach Standardtestbedingungen)       kWp 

Nennleistung des Wechselrichters (AC-Ausgang)       kW 

Jahreserzeugung el. Energie (abzügl. Eigenverbrauch d. Anlage)       MWh 

Modulfläche (brutto)       m² 

Anlage ist an/auf einem Gebäude oder einer 

Lärmschutzwand angebracht? 
Ja    Nein   

Volleinspeiser      Überschusseinspeiser     

Verteilernetzbetreiber, in dessen Netz eingespeist wird       

Inbetriebnahme der Anlage: 

Die Inbetriebnahme erfolgte am        

Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich am       

Folgende Beilagen sind dem Antrag anzuschließen: 

Kopien aller für den Bau und Betrieb erforderlichen Bewilligungen und Bescheide. Unterlagen über den rechtmäßigen 
Betrieb der Anlage. (z.B. Baubewilligung mit Rechtskraftbestätigung der Baubehörde, Schreiben der Baubehörde 
über die Zurkenntnisnahme der Bauanzeige,   Bestätigung der Baubehörde, dass es sich um ein „freies 
Bauvorhaben“ handelt.) 

      

Datum  Unterschrift 

Bei Antrag auf den Top-up: Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Förderungsrichtlinien des Klima- und 
Energiefonds vollinhaltlich zur Kenntnis genommen habe. Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass eine 
missbräuchliche Verwendung der Fördermittel einen strafrechtlichen Tatbestand darstellt. 

 


